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gangsform von lateinisch ripa zu französisch rive möglich ist, mögen 
die Romanisten entscheiden. Sodann wird Ernst Map er folgend die 
Lex Ribuariorum als ein Rönigsgesetz Dagoberts I. bei der Einsetzung 
seines Löhnleins Zigeberts III. 633/4 aufgefaßt,- die von B. gegen 
Bruno Rrusch, der ja stets zu spät datierte, vorgebrachten Hinweise 
auf die Unmöglichkeit, daß die Lex um 740 entstanden sei, wirken 
ziemlich überzeugend, weniger zwingend wirken Versuche, die 
Lex R. auf burgundische Vorbilder zurückzuführen und romanische 
Einflüsse nachzuweisen. Ms nachträglich eingefügt will B. die 
Titel 67—62 über das Recht der Rönigs- und Rirchenleute erweisen, 
wie vor ihm bereits 5ohm und teilweise Brunnen Eine Reihe von 
Vorschlägen zur Besserung einzelner Lesarten folgen. Eine von der 
Sohmschen Einteilung etwas abweichende Übersicht der Rapitel­
teilung auf Grund eines Rapitulare Rarls des Großen von 803 be­
schließt die Abhandlung. E. li.

Ein ^ntipbonale missarnm sextuplex nach den Gradualen von 
Monza und den llntiphonarien von Rheinau, IRont-Blandin, Lom­
piegne, Corbie und 5enlis veröffentlichte Dom Rene-Jean hes­
bert (Brüssel 1935,- CXXVI, 256 5.).

llus der von hamilton Thompson herausgegebenen Beda-Fest­
schrift Bede, bis Lite, Limo and Writings, Lssa^s in eommemo­
ration olt tbe I2.eent6nary cl bis äeath (Oxforb 1935) sei der für 
die Geschichtswissenschaft wichtigste Beitrag hervorgehoben: Wilhelm 
Levison, Bede as historian (5. Hl—141). Kerner hat die Zs.f. 
deutsche Geistesgesch. ein Veda-Heft herausgebracht (Bd. 1 h. 6, 
1935), in dem die beiden bibliotheksgeschichtlichen Beiträge von 
Heinrich Schreiber, „Veda-Überlieferung in Sachsen“ (5.278 bis 
285) und Ronrad Josef heilig, „Beda in Österreich“ (5. 286—298) 
zu nennen sind, auch h. Rühn-Steinhausen, „Bedas Rirchen­
geschichte in den ältesten Münchner hss.“ (5. 325—326).

Bruno dlbers, Die Kontaneller Heiligenleben, HJb. 56 (1936), 
214—226 tritt (gegen Levison und wohl zu unrecht) für die Ursprüng­
lichkeit der von den Bollandisten 1882 herausgegebenen Vita des hl. 
Ansbert von Zontanella und für ihre Entstehung noch in merowingi­
scher Zeit (Levison: allerfrühestens nach 726) ein,- die llbhängigkeits­
verhältnisse zu den anderen dnsbertviten erscheinen infolgedessen in 
manchen Punkten umgekehrt wie bei Levison. lv. h.

Nach einer Pause von 8 Jahren liegt nunmehr der 3. Band der 
von lllbert Vrackmann herausgegebenen Germania pontifieia vor 
(Berlin 1935; XXVI, 300 5.). Er umfaßt als 3. Teil der Mainzer 
liirchenprovinz die Diözesen Stratzburg, Speqer, lvorms, würz­
burg und Vamberg, womit also der süddeutsche Anteil der Rirchen­
provinz abgeschlossen ist. Es fehlen mithin von ihr nur noch die 


